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Die Tagung der Arbeitsgemeinschaft rheinhessischer 
Heimatforscher in Nackenheim am 18. Oktober 1958 

von Alois GerIich 

Aus Anlaß der 700-j ährigen Zugehörigkeit des Dorfes zum Kurstaat lVIainz 
legte die Arbeitsgemeinschaft ih re Herbsttagung 1958 nach Nackenheim. 
Der Besuch war mit über 80 Persor.en wieder rec:ü zufriedenstellend. 
Die Versammlung beschloß, sich ,zur tUl'nusgemäßen Wintertagung im 
Februar 1959 n<l ch Mainz zu begeben. Außer den Vorträgen von Henn 
Staabarchivrat Dr. HelJmuth Gensicke - Darmsladt und Fräulein Dr. Mar
ga Dörr - I\Iainz, w dclle in gekürzter Fassung in di,esem Hefte zum 
Druck gelangen . wurden Refer<:.te durch die Hcrrcm Studienassessor 
Josef Struck und Lehrer Werner Lang (beide Kackenheim) gehalten.' 
Auf Grund neuer Bodenfunce zeichn ete Herr Struck die Frühgeschichte 
Kackenheims, in der Auswertur.g der Kirchenbüche r brachte H err Lang 
eine statistisch gut unterbaute Sozieü- und \\'irlschaftsgeschil:hte der Ge
meinde im 17. und 18. J ahrhunder t. Diese beiden Vorträge sollen in ab
sehbarer Zeit in der Schriftenreihe d~s Verkehrs- und Geschichts\'ereins 
1'<ackenheim er scheinen. Vor de, l\-Iittagspause leitete Lehrer Lang die 
Führungen durch das OrtsmuseUill . 
Einen besonderen Hinweis verdient die Fürsorge, \';elche die Gemeinde 
der Tagung angedeihen ließ. Herr Bürgermeister Dauer hieß zu Beginn 
der Tagung die Versammlung w illkommen. Am Ende '.\'urde durch Herrn 
Gutsverwal t er Hörner eine erlcsene Weinprobe kredenzt.. 

Das Kirchenbuch als Geschichtsquelle 
von l\1arga Dörr 

Bei den Kirchenbüchern unterscheiden \.:ir 3 Hauptmatrikcl, nämlich Tauf
Ehe- und Sterbebücher. Die amtli che Führung von Taufbüchern und Trau
ungsbüchern hat sich im katholischen Deutschland erst durch die Ge
setzgebung des K onzi ls von Trient ein gebürger t. Taufbücher wurden durch 
d<l s Decret Tametsi vom 11. November 1563 \·orgeschrieben. l ) Diesem Decret 
gingen auf deutschem Boden pllrFkularrc chtliche Bestimmungen voraus, 
als deren früheste und berühmtes te die Konstam:er Synodalstatuten von 
1463 und 1483 galten. Dm'chgeseLtt haben sich dies e Partikulargesetzü 
freil ich nich t. Ein Sonderi<:.n, ,der für das 15. Jahrhundert allein steht, 
ist das von dem Base!er Pfarrer Lind Proresöer lJlrich begonnene Tauf
buch, dessen Einträge 1490 beginnen. 
Als Vor stufe der Traubücher sind die Vcrkünd- und Aufgebotbücher an
zusprechen. in denen da und dort das durch das 4. Laterankonzil von 1215 
vorgeschriebene Aufgebot der Brautleute schriftlich festgehalten wurdc. 
Stärker \'erbreitet als die Verkünd- und Aufgebotbüchcr waren im s päten 
Mittelalte r Verzeichnisse vor; Verstorbenen: Libcr vilae, Liber yiventium, 
Catalogus defunctOl'um oder ähnlich genannt. Sie enthalten die Namen 
derjenigen Verstorbenen, deren Gedenken beim Gottesdienst gefeiert 
wurde. Zur gleichen Gattung ,gehören Annivers<lrienyerzeichnisse, d. h. 
Bücher, in die man die l\ amen der Sti ft er von .Jahrgedächtnissen eintrLlg. 
Nekrologe wie Seelbücher haben gemcinsam, daß sie immer nur einen 
Teil der Ver sto rbenen einer Gemeinde bzw. eines Klosters oder einer 
Bruderschaft umfassen. Jedoch ist ihr Quellenwert keineswegs gering zu 
ver<lnschlagen, z. B. stammt die älteste N<:.chricht über das Haus Hohen
zollern aus einem NekrOlog.') 
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Das vollständige Gemeinde-Begräbnisbuch hat sich erst als die letzte der 
3 Hauptmatrikel durchgesetzt und zwar nicht nur durch das Tridentinum, 
sondern durch das Rituale nomanum von 1614. Unabhängig vom Triden
tinum wurden außerdem in manchen Gebieten Firmungsbücher und Fa
milien- oder Kommunikantenregister tLiber animarum), meist nach ita
lienischem Vorbild, angelegt. S ie dienten den Seelsorgern dazu, sich einen 
genauen Überblick über den Persona lstand einer Kirchengemeinde zu 
verschaffen. Die leitenden Motive der kirchlichen Gesetzgebung waren 
im Hinblick auf die Kirchenbücher doppelter Art: 
1. 	 eherechtlicher bei den Tauf- und Trauungsbüchern, 
2. mehr seelsorglicher Art. 
Innerhalb der Seelsorgepraxis bildeten sie den Versuch, einen Überblick 
über den Personalbestand einer Gemeinde zu gewinnen, um die Znhl 
der Gläubigen im Widerstreit der Konfessionen zu sichern. 
Für die drei Hauptmatrikel gibt es in nahezu jeder älteren Kirchenge
meinde Beispiele, soweit sich diese erhalten haben und Kriege und andere 
Widerwärtigl<eiten der Zeit überdauerten. 
Im Bereich der heutigen Diözese Mainz haben sich die frühesten Tauf
und Trauungsbücher in Bensheim erhalten, wo sie mit 1578 einsetzten. Ein 
gutes Beispiel für den Bestand an Kirchenbüchern bietet die Pfarrei Nak
kenheim. Hier beginnen die drei HauptmatrikeI16G9"), ein Lagerbuch wur
de 1690 begonnen. Als Vorläufer der Nnckenheimer Kirchenbücher darf ein 
z\ye ites frühere s Lagerbuch, das im i\lainzer Domarchiv aufbewahrt wird, 
gelten. Es enthält in seinem ersten TeiJ - A - eine Zusammenstellung der 
Güter und Zinsen der Kirche und Frühmesserei, während der zweite 
Teil _ B - Anniversarstiftungen aufweist. Die Einträge wurden am 19. Juni 
1387 begonnen. Im Anniyersarverzeichnis ist der letzte datierte Eintrag 
zu 1477 zu ergänzen. l ) 

Auffällig ist, daß besonders in Süddeutschland die Registraturen von 
Pfarreien und Gemeinden bearbeitet wurden. Die Pfarrbücherverzeichnisse 
des Bistums Augsburg wurden yeröffentlicht 5), die Kirchenbücher der 
bayrischen Pfalz 6), ebenso die der württembergischen Oberämter Ravens
burg, Riedlingen und Saulgau 7) wurden herausgegeben. 
Für den rheinhessischen Raum wäre auf den Versuch des Darm~t.ädter 
Archivdirektors F. Herrmann hinzuweisen, der die nichtstaatlichen Ar
chive inventarisieren wollte. In den 30er Jahren war Wilhelm Martin 
Becker von der hessischen Landesregi erung beauftragt worden, die Ver
zettelung aller Kirch enbücher der damals hessischen Gemeinden in elie 
Wege zu leiten. Beckers Unternehmen war auf der frei ....villigen Mitarbeit 
ehrenamtlicher Hilfskräfte aulgebaut 8) und wurde durch den 2. 'Vetlkrieg 
unterbrochen. - Einzelne Pfarreien erschienen, bearbeitet von Pfarrer 
Hätzel, auf 4 Druckbogen im Verlag des Bischöflichen Ordinariates M<linz.') 
Heute wird in Rheinhessen ein Teil der Kirchenbücher in den Gemein
dearchiven aufbewahrt, ein Teil in den Pfarrarchiveu der beiden Konfes
sionen. Es g:bt im Lande Rheinland-Pfalz keine staatlich fundierte Ar
chi\'pflegestelle wie in Kordrhein-Westfalen, \V O jede Institution, die 
Archivbestände verwaltet, die Archivpflegestelle um Sachbearbeiter er
suchen kann. 

Bei der Verkartung von Kirchenbüchern ergeben sich eine Reihe von 

Fragen. Am zw eckmäßigsten ist es, eine Kartei alphabetisch anzulegen. 

Die Kirchenbücher der Stadt lVIainz wurden nach den Gesichtspunkten 

des phonetischen Alphabetes, unter Benutzung yon verschieden farbigen 

Karteikarten, bearbeitet 10). Es empfiehlt sich, bei der Verkartung da;:, 

eigens hieriür entwickelte System von Sigeln und Abkürzungen beizu-' 

behalten 11). Eine Ahnentafel wird übersichtlicher, wenn Ziffern ange-' 
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wandt werden. Jeder Mensch hat 2 Eltern, 4 Großeltern, 8 Urgroßeltern 
us\\'o Erhält der Probant die Nr.l, so k önnen den Eltern die Nr.2 und 3, 
den Großeltt:rn die Nr.4-7, den Urgroßeltern die Nr.8-15 zugedacht 
werden. Dadurch wird es einfach, jeden Ahnen kraft seiner Nummer in 
die Reihe der Aszendenten einzureihen. Die Aszendententafel ist immer 
exakt, die Deszendententafel dagegen problematisch, \\"Cil sie hi ologische 
Gesichtspunkte unberücksichtigt läßt. 
Das Kirchenbuch 12) v\'rmittelt in erster Linie Kenntnisse der Genealogie, 
die heute d:e Gebiete der Rechtswis,enschaft, der Soziologip, der natur
wissenschaftlichen Abstammungslehre und der Biostntistik berühren. 
Die Vorläufer der Kirchenbücher, die Nekrologe und Anniversnrverzeich
nisse, können unter verschiedenen Gesichtspunkten ausgewertet werden: 
der Festkalender dient der Liturgie und Hagiographie, die Namen der 
Stifter werden wiederum den Genculogen (oder im kleineren nahmell 
den Familienforscher) anziehen, die Stiftungseintriige können je nach 
Angaben Hinweise wirtschaftsgeschichtlicher Art enthalten, was Wäh
rungseinheiten und dergleichen angeht, - aber auch da;:u beitragerl, ein 
kulturgeschichtliches Bild ...-ergangener Jahrhunderte zu vermitteln. 

Anmerkungen: 
1. 	 11 Jedin. Das Konzil VOn T rient und (He .;\nfän~c de r Kirchcnrn.:Jtril,c1, %cit~t:hr. f. 

necht,~c.ch. l;ulIoni.t. Abt. 63 (19431 s. 419/494. 
2. 	 O. Forst de Uatt\.iRH'I: Wi sse n::ochnftJi(:hc GCIlcöloJ::i c. Eine EinHlhrunf' irr rlie w1l:h

ti[{:iitcn Grundvroblt:me. Sammlunp' J)alp , BLl. 57 (U~rlJ 1955). 
3. 	 Die Kirchenbücher unJ d,lS Lc. gc rh uch liq!ol! im PC<.Irrarchh' N,H:J~~llhcllJl, ~lil 

den ;\Tnckcnhellllcr Kirchenbüchern ' bes(:haftlgt :'\Ich lIerr Lehrer L<.Ing-, der <.Inläßlich 
der TilgUllP' in ~:.JckeIlhcirn iHH'r sein o Er~tbnjs:,e referierte. 

':1: •	 .\1. Dörr. Ein unbckilnlHc~ \ 'nck rnhciUl cr Kir c ht.:nbuch. i\<JcI\cnheill1cr hciJniJtkunu
liche Schrlttenrei"e. Iidt 11 (lU5U) , 

5. 	 llö:i :rcri:5che pfarrhürhcn erzeichnis~c, hcr~lu sRc S"cbcn \I on der U... y e risc ilel1 Archh'ver
walrun~, rIeh 2: Uista:n Augsburg. J>eöroeitct von A. \"\'c ißtlwnner und H. Hipper. 

6, Ä. ,\tüller, Dic Kirchenbücher el e r baycri::;chcn Pfülz ( ' lnnchcn 1~'25 ) . 
7. 	 G. ~\l e rk, Die Pfürr- und G t:tneludcrcgistraturl'n dcr ObcrällHcr H'lvensburg und 

Süulgnu (Stuttg"<lrt 1912) . \Vür ttc lI.lu crg, ischc AIC hiviIl\" CJltarc Heft 2. 
ders.. Di e Pfürt'- und Gemtinderegistrütu rc n d es Obe rnmts Jlkdlin gün (Stuttg,;rrt 
1919:. \\ ürttclllb t.: rgi:iche i\rchivin\"Clltilrc H c h 12. 

a. 	 W . ~'l. I3 c ckc r, Dit Verzcttclunl!" der hc:ssi:ichen Kirchenbücher. i\litrdlunt;"cIl d e r 
Hessischcll r"Jluilicngeschichtlichen \ crcinigull!;!" Ud. 1 V Heft 8, 1936. 

9. 	 Enthält die Pfarreien: Bingen, C ... lndlCiw. Hcßloch, Bcchtolshcilll. I) ,J !:-;Ilci 111. Uuu
Otlernheim, Birkenau. Erbesbüdcsheilll. Flonhdm, Frdmcrsheim, Gundt: rshcim, Hel
mer::;htil.ll. Obcr-Flö rsheim. 0l1penhcim, Sph:: ~llejm , Gi..Lu-ßickelhcilll, Arlllshcilll. Gau
'Velnhcim 1 BtchthciDl, Lürzweilcr. ..\lzcy, i\ier~tt:in, \\' csthof e n. \Vcinh~iUl, :\llckcnhtim, 
i\lz.-Ko8theim. ßoiltnheiro. 

10. 	 Sl ll<l tarchj\' Malm. 
11. 	 Stern = Bezeichuullp- der Geburt 

Kreuz Dezt:lchnunv dC::I Todes""'1 

Doppelte \V cllenlinic = Uezcichnunc- der Tuu[ c 
Liegende Acht __ Bczeichnunp- der 'Vcrmfihlunv 
Durch wnngrechten Strich gctrcnnt(· AdH = Bt::'l.ci c hn. eine r unehelichen Verbindung 
Durch ~cnkrcl'htell Strich getrennte ;\ c ht = Bezeichnung der Scht:,idung 
Hechte c k = Bczclchnun~ des Uc g- räbnh- tiJgc!!' 
2 g e kr euzt e Schwerte.r =. B(-zci c hnun~ für tl c n Tod nuf dem Sch Jachtfl'ld. 

12. 	 " 'eitere wesentllcl~e fIiß \\e b c cnthfilt UllS Helt 6 \'011 "Uaye ri schc H e imatfo rs chung" 
Miinchcn-Pu'inr 1~53) . 
Eine Deue VeröHenUichung über Kircbenbücher plant n. Bör:ning, Münster. 

Nackenheim 700 Jahre unter Mainzer Herrschaft 
von Hellmuth Gensicke 

Am 26. 11. 1258 verkauften Scholaster und Kapitel von SI. Gereon in 
Köln die Güter ihrer Kirche in Bubenheim, Nackenheim und Lörzweiler 
in der l\lainzer Diözese mit allem Zubehör an Dekan und Kapitel des 
Stiftes St. Stephan zu IVIainz. Das Stift St. Gcreon yerpflichtete sich. 
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durch einen bevollmächtigten Boten die Güter am Gericht zu Nackenheim 
zu übertragen, und erwirkte schon im Dez2mber 1258 die gleichzeitig 
versprochene Zustimmung seines ProT,stes und des Kölner Erzbischofs 
Konrad von I-Ioch s taden. Ein geistliches Bündnis beider Stifte mit dem 
Versprechen künftiger gegenseitiger Hilfe und Untastützung in Mainz 
bzw. Köln beschloß ,,111 16. 2. 1259 die Besitzübertragung. Da man der 
Erinnerung an diesen Besitzübergang in beiden Stiften ein stetes fest
liches Gedenken widmet.e, muß es sich dabei um Besitzungen handeln, 
die für jedes der Stifte eine besondere Bedeutung besaßen. Dies läßt 
etwa bere .ts der hohe Kaufpreis von 750 Mark Kölner Pfennigen erkennen. 
Die Angaben der Verka uisurkunde sprechen nur von Gütern in ßubenheim, 
Kackenheim une! Lör zweiler mit allem Zubehöl". In den Archiven von 
St. Gereon und St. Stcphan hat sich keine Spur dC's ursprünglichen Bc
sitztitels erhalten. Dies spricht für ein hohes Alter dieses Besitzes, des
sen Anfänge man, wie die des Kölnel- rernb C'sitzes am I\Tittelrhein über
haupt, in die lVIerowinger zeit und in die Zeit des Kölner Erzbischofs 
Kunibert setzen darf. Umfang und Bedeutung lassen deutlich die Her
kunft aus frühem KönigsgL!t erkennen. Dabei muß es dahingestellt blei
ben, ob St. Gerecn seinen Besitz, was wahrscheinlicher ist, einem Kölner 
Erzbischof verdankt, oder unmittelbar ,\'on einem König damit bedacht 
w·ordC'n ist. Der Besitz ist erst um 1180 in einer urbarialen Aufzeichnung 
des Stiftes zu fas sen, die Lieierungen der Höfe verzeichnet. Nackenneim 
und Bubenheim liefern damals jährlich 100 II'Ialter Weizen. Aus dem Er
trag beider Höfe wird für 11 Wochen im Jahr der Kornbedarf des Stiftes 
gedeckt. An Ostern liefern Nad:enheim 50 und ßubenheim 25 HÜJmer. 
Der Hof zu Nackenheim gibt dem Kämmerer de~ Stiftes den Zehnten 
vom ganzen Salland, dem Land des Herrenhofes. Am Freitag nach Ostern 
lidern Nackenheim 500 und Bubenheim 100 Eier. Als Papst Honorius III. 
1223 St. Gereon in seinen Schutz nimmt, werden an c1er Spitze dei' Be
sitzliste Höfe und Kirchen zu Nackenheim und Bubenheim genannt. Damit 
'wird es deutlich, daß st. Gereon zu i\'8ckenheim als Grundherr auch über 
die Kirche verfügt . Beim Verkauf des· Besitzes war 1258 auch die über
gabe von Urkunden vereinbart worden. Davon lassen sich wirklich einige 
Stücke im Archiv von St. Step.han nachweisen. Von jener Bulle ließ 
St. Stephan sich noch 1355 in l~öln eine Abschrift fertigen. Ein deutliche
res Bild des ), ackenheimer Besitzes bietet das Zinsregi ster aus der Zeit 
um 1210. Das Stift bezog damals Zinsen von mehr als 15 Huben und el\va 
20 IVIorgcn, von einer Hofstätte und von mindestens 8 Höfen in Nacken
heim. Die Huben sind damals bereits shlrk zersplittert. Nur in Ausnahme
fällen sind 11/ 2 und 2 Huben in einer Hand. Kleinere Anteile von 112, 1/3 
oder I,~ Hube übenviegen. Die Grundstücke sind bis zu 1f2 Morgen auf
gesplittert. Von den Geldzinsen, nicht ganz 15 Pfund, is t mehr als ein 
Viertel nicht mehr gangbar. Die Fruchtzinsen von Hubenanteilen sind ge
ring, jährlich 3 Simmer K orn, " Malter 2 Simmer Weizen, von ande11i 

rem Land, wenn es bebau t ist, 71/ " IVI,1!ter 121/ 2 Simmer 7 Kump Korn. 
Ein Wingert liefert den halben Ertrag, andere Ohm und 17 Sestc151/ 2 
Wein, 8 auswarts wohnende Leute zahlen jährlich je 10 Pfennige in den 
Hof. Noch gehört zwar ein großer Teil der Gemarkung zum Fronhofver
band, doch zeigt das Zinsregister dIesen bereits im Zustand fortgeschrit
tener Auflösung. Die Zinserträge sind gering geworden und haben - ein
mal festgelegt - im Laufe der Zeit viel von ihrem ursprünglichen ·Wut 
verloren. Wichtiger sind die Einkünfte vom unmittelbar vom FronhoI 
bewirtschafteten Gelände, das im 15.-18. Jh., allerdings durch Schenkung 
und Zukauf vermehrt, in der Hand des Stiftes St. Stephan etwa lW-1BU 
l\Iorgen umfaßte, und vom Zehnten. Nur daraus ist jener um 1180 um
rissene Ertrag zu erklären. •,\bC2r auch dieser Besitz war gefährdet. Phi
lipp von Hohenfels (1220 - "0278), ein Sprofl des Reichsministerialenge
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schlechts von Bo.landen, besaß in Niers tein den ganzen Wein- und einen 
Teil des Fruchtzehnten. Er hatte auch in die Gemarkung Nackenheim 
hinein \Veinzehnten beansprucht, Jieß Sich jedoch v on gl aubwürdigen 
Männern 1234 belehren, daß er über den " lVIarkenbu rne" hinaus nach 
Nackenheim zu keinen Zehnten zu beanspruchen habe. Dort in der Ge
markung Nackenbeim stehe der Zehnten zu "/3 St. Gereon und zu 1fs 
der Kirche zu Nackenheim zu. Pl1il ipp von HohenIels versprach beide 
darin künftig nicht zu stören. Die Auflösung der Grundherrschaft und 
der Rückgang der Einkünfte war Anlaß zu einer lIJaßnahme, die Erz
bischof Siegfried von Mainz am 8. 11. 1234 auf Bitte von St. Gereon 
traf, da der Ertrag der Höfe zu Nackenheim und Bubenheim nic!1t mehr 
die Verteilung der PIründen nach alter Anordnung erlaubte. Der Erz
bischof inkorporierte dem Stift die Einkünfte der Kirchl'n dieser Dörfer, 
behielt jedoch den Priestern, d;e diese versehen, hinreichende Pfründen 
und Erzstift und Archidiakon iIlTe Rechte vor. Diese Inkorpor8tion der 
Pastoreipfründe war ein in jener Zeit oft begangener Weg, dem Herren 
einer ausgehöhlten gei stigen Grunc1herrschaft wieder einen größeren. 
Anteil an der Nutzung einzurä umen. Das Stift erkannte Olm 2. 10. 1235 
diese Neuregelung an. Neue Gefährdung erwuchs dem StiJtsbesitz von 
außen. Philipp von Hohenfels w ar als Hofkämmerer der letz te weltliche 
Große am i\Tittelrhein auf der Seite König Kom-ads IV. ge wesen. Erst 
Anfang 1252 finden wir ihn in der Umgebung des Mainzer Erzbiscp.ofs, 
zu einer engeren Bindung an den Gegenkönig Wilhelm von Holland ist 
es jedoch offensichtlich nicht gekommen. Philipp widmet in jenen Jah
ren seine Kraft dem Ausbau seines im Donnersberggebiet verankerten 
Territoriums und versucht auch seinen StH"lbesitz um lVIainz auszubauen, 
Er verfügte hier über Besitz zu Nierstein, Gau-Bischofsheim, Bischofs
heim bei iHainz und den Kammerhof, um einiges zu nennen. Auch in 
l\'ackenheim versuchte Philipp damals Fuß zu fassen. St. Gereon klagt 
1255 beim Reichsjustitiar Graf Adol1 von W81deck über vielfaches l'n
recht, das ihm zu Nackenheim zugefügt wird. Vom Gegenstand des 
Streites hören wir nichts. Vergeblir:h wird der Herr von Hohenfels 
mit königlichen Briefen und einem Mandat zu rechtlichem Austrag ge
mahnt. Am 23. ,5. 1255 befiehlt der Graf von Waldec!. dem Schultbeis
s('n lVlarqu&rd zu Oppenheim, mit den Bürgern \'0.11 i'!Iairlz und ,1I1(/ere1
Städte gegen den Herren V011 Hohenfels einzuschreiten, das Recht zu 
handhaben und St. Gereon in den Besitz seiner Güter zu Nackenheim 
zu setzen. Dazu war die Inlwrporation der Kirche zu J:liackenheim, von 
der man sich 1234 wesentliche Verbesserung der wirtschaftlichen 
Lage erhofft hatte, noch immer nicht vollzogen, Propst Ludwig von 
St. Viktor zu IvIainz erteilte 1255 dazu als Archidiakon für den Fall 
der künftigen Vakanz, unter den alten Vorbehalten, seine Eimvilligung. 
Diese Vakanz war 1262 noch nicht eingetreten, als Erzbischof Werne1
von Maim: dem Stift St. Stephan zu i"Iainz die Kirche zu Na ckenheim 
inkorporiert. Das Stift St. Gereon verfügte, als es 1258 se'inen Be
sitz in Nackenheim verkaufte, noch nicht über die ihm künftig allerding& 
zugesicherten Einkünfte der P astoreipfründe. Der stark geSChmälerte: 
Ertrag dieses Fernbesitzes war in den Wirren des Interregnums in hohem 
lUaße gefährdet. Rufen wir uns in Erinnerung, daß seit Oktober 1255 
der Rheinische Städtebund vergeblich ein Jahr und 14 Wochen den Gra
fen Diether von Katzeneinbogen in Rheinfels belagerte, denken wir 
an die allgemeine Unsicherheit der Straßen und auch der Wasserstraße! 
des Rheines, an die zahlreichen und hohen Zölle, so finden wir 1o.:;n
reichend Gründe für diesen Verkauf. 
Die erneute Inkorporation der Kirche bot dem Stift St. Stephan 126:; 
Aussicht auf bessere Nutzung der Neuerw erbung. Noch war das Stift 
aber nicht der einzige Bewerber um die v olle Ortsherrschaft und die· 
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Hoheit über Nackenheim. Erneut ist hier auch Philipp VOll HollelJ [eI,. 
auf dem Plan. König Richard von CornwalJis hat ihn zeitweilig mit der 
Wahrnehmung der Reichsinteressen am lVIittelrhein betraut. In diesem, 
Auftrag befiehlt Philipp im März 1261 den Zöllnern in Nackenheim,. 
Sachen des Klosters Eberbach dort zollfrei passieren zu lassen. Die 
Einrichtung eines Reichszolles zu NaC'kenheim läßt Rechte eies Reiches 
erkennen, die wohl mit dem Reich5gut um Nierstein und Oppenheim 
in Verbindung stehen. Als Philipp 1261 Bede und Dienste iluch von den 
Fronhöfen iVlainzer Stifter im Raume südlich von l\'Iainz beansprucht, 
verfällt er dem Kir<.:henbann, sein Gebiet dem Interdikt. In einem Ver
trag mit den lVIainzer Stiftern bekundet Philipp 1263, daß diese Fron
höfe frei von aller Bede und Dienstbarkeit sind und nennt dilbci aus
drücklich auch den Fronhof von St. Stephan zu Nackenheim miL dell 
dazugehörenden Gütern. Ein vorbereitendes Zeugenverhör ergilu, d11[,\ 
Philipp dort von einer Hube mit der Mühle Bede beansprucht hlltLc, 
die jedoch vorübergehend verpachtet, schon unter den Herren von SL. 
Gereon an den Fronhof zurückgekommen war. Sein Anspruch au[ Uedcl 
und Dienste von nicht zum Fronhof geh~rigen Gütern in der Gem11l'kung 
Nackenheim wird nicht bestritten. So zeigt uns diese Nachricht, (hll'. 
1261 noch nicht die gesamte Gemarkung dem Fronhofverband von SI.. 
Stephan unterworfen war. Die wenigen Urkunden der folgenden .T,lIn·r: 
zeigen emen Ausbau des Grundbesitzes des Stiftes St. Stephilll, den"b 
aucn Jungerer Gon emstenenaer geIstlicher Grundbesitz von S l. .To-I 
hann zu Mainz und Arnsburg in Oberhessen zins- und dingpfliclilig 
bleibt. Ein Weistum von Nackenheim sprach 1367 das Stift St. SleplHln 
als "oberste rechte Herren" "des Gerichts und Dorfes" zu Nackenhcilll 
an. Sein Schultheiß hielt mit den Schöffen das Gericht. Es wal' Gericht. 
über Hals und Haupt und nun auf die gesamte Gemarkung Hnsgcdclllll.. 
Von allen Gerichtsbußen sollte der Schultheiß %, der Faut 1/0 haben. 
Dafür sollte der Faut, dem Schultheißen helfen Verbrecher c\illgllafb 
zu machen. Als Hauptnutzung sprach das Weistum SI. Steplwn den 
Zehnten zu. Wenn wir nun hören, daß 1374 im Fronhof von Dechall L lind 
Kapitel von St. StE'phan zu Mainz, die von alters her oberste Herren 
des Dorfes und Gerichtes zu Nackenheim sind, der Edelknecht Wigand 
von Dienheim dem Stift St. Stephan seine Vogtei zu Nackenhcill1 mit 
allem Recht und allem Zubehör verkauft, könnte man annehmen, dnl! 
das Stift St. Stephan seitdem wirklich uneingeschränkt übel' die Ol'ls
herrschaft, ja die Landeshoheit hier verfügt habe. Nun verlIClII [t 141:\' 
Volgmar von Wachenheim seine Hälfte der Vogtei an Dorf lInd Gericht. 
zu Nacke nheim dem Pfalzgrafen Ludwig bei Rhein. Einen weiteren Tei 1 
besitzt mit der Kurpfalz gemeinsam Hans von Nackenheim, des~en 
Töchter ihre Rechte an Caspar Erlenhaupt von Saulheim veräußern, der 
1498 seine Vogtei zu Nackenheim dem Pfalzgrafen Philipp überliißt. Wi
gand von Dienheim hat demnach nur einen Anteil an der Vogtei 137'1 
dem Stift St. Stephan verkauft. Als das Weistum 1367 von dem FauL 
spricht war die Vogtei sicher bereits in den Händen mehrerer Besitzer, 
in I denen wir die Rechtsnachfolger und Erben jener Nackenheimer 
Vögte Wolfram von vor 1210 und Wolfram von 1263 sehen dürfen. Die 
Obervogtei des Pfalzgrafen hat keine andere 'Wurzel als jene Ankäufe 
von zwei Vogteianteilen durch die Pfalzgrafen in den Jahren 1413 und 
1498. Der hohe Rang des Pfalzgrafen verlieh dieser Vogtei ein Gewicht 
und brachte der Landeshoheit des Stiftes St. Stephan zu Nackenheim' 
zeitweise eine gefährliche Konkurrenz. Um seine nutzbaren Rechte nicht 
zu gefährden, trat das Stift 1615 deshaib seine Herrschaft in Nackenheim 
dem Mainzel' Kurfürsten ab, der ohnehin seit 1258 als Oberherr des 
Stephanstiftes längst der eigentliche Landesherr war. So begründete 
jener Kaufvertrag vom 26. 11. 1258 vor ,00 Jahren in Nackenheim die 
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Herrschaft des lVlainzer Kurstaates, die seitdem über Jahrhunderte hin 
das Bild der geschichtlichen Entwicklung von Nackenheim bestimmte. 
und prägte. 

Ulrich Salzkern von Alzey und seine Neustadter 

Almosenstiftung 

von Theodor Karst 

Alzey war einer der frühesten und wichtigsten Kristallisationspunkte 
pfalzgräflicher Territorialbildung 1). Vom 12. Jahrhundert an bildete sich 
um den Burgbereich Alzey ein pfälzi~cher Besitzkomplex, de.r als Amt 
und späteres Oberamt Alzey zu den größten und wirtschaftlich ertragreich
sten der Kurpfalz überhaupt gehörte'). Diese Gesichtspunkte machen deut
lich, wie w\cntig die Position des Mannes war, der diesem Amte vorstand. 
Bezeichnenderweise ist die Stellung des Alzeyer Amtmannes - im 17. und 
18. Jahrhundert spricht man vom Oberamtmann - aus der des Burggrafen 
erwachsen, "welcher allezeit aus einem altadeligen Geschlecht gewählt 
worden" '). 
Im folgenden soll ein Porträt eines dieser AlzE'yer BurggrafE'n uncl 
Amtmanner versucht werden. Es handelt sich um Ulrich Salzkern, ge
legentlich auch Salzkorn, der manchmal auch mit dem Zusatz "von Alzey" 
genannt wird 4). Zum erstenmal ist er in einer ('rkunde von 1382 erwähnt.. 
Conrad von Hohenfels, Herr zu Reipoldskircnen, verkauft dem Pfalz
grafen Ruprecht Ir. Lellbenheim (= Laubenheim) oberhalb Münster an 
der Nahe um 4000 Gulden. Dabei tritt Ulrich Sa\zkern als Zeuge auf. 
Seine .Stellung wird lediglich mit der Bezeichnung "Edelknecht" charak
terisiert 5). Im nächsten Jahr schließen der Schultheiß, die Schölfen uncl 
die Gemeinde Erwissbuedensheim (-, Erbesbüdesheim) mit dem Pfalz
grafen Ruprecht II. und seinem Burggrafen Junker Ulrich Salzkel'll und 
allen, die mit ihm '"des dages off dem Felde waren" eine Sühne 6). Fün[ 
Jahre später finden wir den Burggrafen bei der Auseinandersetzung des 
Pfalzgrafen mit den rheinischen und süddeutschen Städten beteiligt 7). 
Im August 1388 kündigten 32 Edelknechte, unter denen sich auch "Ulrich 
Saltzkern von Alzey" befand, im Namen des Pfalzgrafen Ruprecht des 
Jüngeren (I!.) den schwäbischen Städten die Fehde an s). Im Herbst des 
gleichen Jahres schickten die Städte IVIllinz. "Vorms. Speyer und Stl'aß
burg dEn Absagebrief an den Pfalzgrafen, möglicherweise von König Wenzel 
zu diesem Schritt ermuntert "). Die städtischen Truppen zogen plündernd 
durch die pfälzischen Lande auf dem linken Rheinufer, bis es dem alten 
Kurfürsten Ruprecht 1., dem großen und erfolgreichen Tel'ritorinlpoli-. 
tiker, mit einem schnell gesamn.dten Heer gelang, die Truppen des 
Städtebundes z\\'ischen Worms und Speyer am 6. November 1388 völlig 
zu schlagen '0). Etwa 200 Tote und 300 Gefangene ließen die Fliehenden 
in des Kurfürsten Hand zurück. Sechzig unter den bei Worms gefangenen 
hatten aus dem Raub ein Geschäft gemacht" "); durch sie hatte die Be
völkerung am schlimmsten leiden müssen. Der Kurfürst ließ sie, nach 
Häussers Darstellung, zum Feuertod verdammen und in einen brennenden 
Kalkofen werfen, wobei er gesagt haben soll: "Ihr habt bei Nacht und 
Nebel meine armen Leute mit Feuer und Brand verheert, so will ich euch 
bei hellem Tage in Rauch schicken" 11). 
Im Zusammenhang mit dieser grausamen Strafe nun wird Ulrich Salzkern 
erwähnt: "Und es macht sich, daz die fussknappen waren of dem raube' 
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zu plondern (plündern), da .begreif sie der amtmann zu Altzauwe, der 
hies mit sinre zunamen Saltzkern, und fing sie und lies sie alle in ein 
gluenden kalkofen driben (treiben), da sie ir ende in namen ... "'"). 
Vermutlich wurde ihm die Strafexekution an einer Gruppe Gefangener 
übertragen und in jener grausamen Weise von ihm " ollstreckt 101). 
Salzkern w"r nlso auch spätestens 1388 Amtmann zu Alzey, mit ziem
licher Sicherheit schon 1383, da er in diesem Jahr als Burggraf bezeugt 
ist, und dieses Amt norma/(~n\'eise in Personalunion mit der Amtmanns
stelle geführt wurde, wenn m~1n überhaupt eine rechtliche Trennung 
beider ;'i.mter vornehmen darf. In der Praxis kann davon sicher keine 
Rede sein. Burggraf und Amtmann dLirfen für Alzey w ohl als synonyme 
Begriffe gelten. Ob Salzkern auch ~chon ~ür 1382 als Burggraf anzusprechen 
ist, da er nur als Edelknecht bezeichnet wird, ist gut möglich, aber nicht 
notwendig. Immerhin ist es wnhrscheinlich, da er als Zeuge bei dem Be
sitzwechsel eines ganzen Dorfes auftritt, und die Pfalzgrafen bei derlei 
Verträgen gerne ihre höchsten, nach i\"löglichkeit in der Nähe des Ver
tragsobjektes amtierenden BeOimten ,,15 Zeugen zu nehmen pflegten "). 
Von Salzkern nls pfalzgräflich-kurtürstlichem Beamten zu reden, ist z\\"ar 
völlig richtig - er ist ja "Amtmann" - löst aber vielleicht doch zu sehr 
einseitig moderne Vorstellungen aus, die das w as solch ein "Landbeamter" 
des 14./15. Jahrhunderts wie unser Burggraf ist, doch nicht ganz zu fas
sen vermögen. 
GewilS war ein pfälzischer Amtmann um 1400 schon längst ein abhängiger, 
auch absetzbarer Beamter, der seine Diensh'erpflicl1tung seinem 
Herrn " .... mit guten truwen gelobt vnd des a'.leh mit offgehebtcD 
fingern vnd gelerten worten eynen gestabten eyt uplichen zu den heiligen 
gesworn ... " 1;). Daneben Dber -war dei' Beamte seinem Dienstherrn 
durch mancherlei !ehens- und nicht selten auch pfand- und schuldrecht
liche Beziehungen verbunden. S o muß Pfalzgraf Ruprecht II., 1390 Kur
fürst geworden, dem L"lrich Salzkern die Burg Bolanden für 1200 fl. 
(= Gulden) verpfändet haben; denn 1394 leiht derselbe Kurfürst von 
Ritter Tham Knebel, seinem Schultheißen zu Oppenheim. und von Hane
mann \"on Sickingen, seinem Viz tum zu Neustadt, 150 fl., die er Ulrich 
Salzkern, seinem Burggrafen zu Alze.)' übergibt, damit der sie an Bo
landen verbaue; diese Schuld schlägt er auf die frühere Pfandschaft von 
1200 fl. 'G). Dies ist nur ein Fall aus der großen Zahl solcher damals üb
lichen Verpfändungen der Pfalzgrafen an ihre Beamten. Das Beispicl 
wirft ein Schlaglicht nicht nur auf das Finanzgebaren der pfälzischen 
Kurfürsten, sondern auch Guf die Finanzverhältnisse ihrer Beamten. 
Wenn S;:llzkern in der Lage war, solche Summen wie 1200 f1. Duszuleihen . 
zumal bei eineT P fandschaft, deren Einlösung immer ungewiß sein mußte, 
darf man seine finanziellen Verhältnis o, e als sehr gut bezeichnen. Da die 
Besoldung eines Amtmannes hierfür keine ausreichende Quelle sein konn
te, darf man wohl einen nicht unbeträchtlichen Privatreichtum voraus
setzen, den man sicherllch auch als Faktor im Grade der Autoriti:itsaus
stattung bei Verrichtung der AmtsgeschiHte in Rechnung stellen darf; 
Andererseits freilich muß die Verpfiindung einer Burg an einen Amtm,mn 
in allen ihren Aus\\'irkungen gesehen ,,"el·den. Z u einer Burg gehören 
meistens Gefälle, die in die Tasche des Pfandinhabers fließen, so daß 
unter Umständen eine solche Verpfändung zu einem recht einträglichen 
Geschäft für den Geldgeber werden kann. 
Im Lehensbuch ·Ruprechts III., das die J ahre 1398 bis 1400 umfaßt, er
scheint Ulrich Salzkern vun Alzey als Lehensträger \"on Gütern und 
Gülten in "sant Elbaner Mark" (St. A!ban bei Rockenhausen), außerdem 
von seinen Burglehen zu Alzey und Odernheim ';). Die Lehen zu St. Alb8n 
und andere zu ErbLich (Bezirk samt Homburg) muß Salzkern als I\Innn 
lehen empfangen haben. d. h. sie blieben in männlichf:r Linie in seiner 

Familie. Denn 1407 gestattet König Ruprecht 1., daß Salzkern den Wil
helm Horneck, Amtmann zu Kidenfels (Neidenfels/Pfalz) zu sich in die 
Gemeinschaft seiner .IHannlehen setzt, "die zu St. Elban, zu Erpach und. 
d<1rumb gelegen und gefallen sind" "). 

Im Jahre 1402 ve,leiht Ruprecht dem Alzeyer Burggr<1fen Ulrich Salzkern 

folgende Lehen zu Alzey: ,,5 IVIannsmat 1!') an der bende gefurchet Henne 
Enckeln off ein syl, oben off die ancJer s~ t der pener von sant ,\maden, 
3 I\Iannsmat hinter der luße lc;chen gefurcht Sand i\1artin und der Spitel 
zu Worms und sind diese Wiesen ledig eigen" "'). 
Daß König Ruprecht seine pfälZischen Beamten auch in Heichsdiensten 
vel'\\"endet hat, läßt sich öfters zeigen. In unserem Fall schickte der König 
1403 ü D die Stadt Triel' auf deren Bitte den Ritter Eberhard von Hirsch
horn, Ulrich von Salzkern und den Protonotar Johann Winhdm als Ge
sandte, mit denen die Stadt über den Einzug des Königs verhandeln 
soll ~J). Über Salzkerns Amtsceit als Burggraf und Amtmann können wir 
ziemlich genaue Angaben mOlchen. Im JDhre 1400 siegelt der Junker noch 
eine Urkunde als Burggraf zu Alzey ~2). Ebenfalls 1400 ist er an nnderer 
Stelle als Burggraf gesichert 03). Noch 1402 bekommt er die Alzeyer. 
Lehen als Burggraf "). Im Jahre 1404 \':ird Ulrich Salzkern in einer Ur
kunde ohne Titel zwar unter den Rtiten König Ruprechts aufgeführt, zur 
seiben Zeit ist aber Ulrich Landschad von Steinach schon als Alzeyer 
Burggraf bekannt "), so daß zu diesem Zeitpunkt Salzkern das Alzeyer 
Burggrafenamt nicht mehr inne haben konnte. Die Niederlegung des 
Amtes muß also zwischen 1402 und 1404 erfolgt sein. Die lJrkunde, die 
Salzkern als königlichen Gesandten nach Triel' schickt, läßt ihn ebenfalls 
ohne Titel, so daß wir annehmen möchten, er habe e1as Burggrafenamt 
schon im Juli 1403 nicht mehr bekleidet. Wir dürfen demnach sagen, 
daß U"lrich Salzkern das Amt des Alzeyer Burggrafen und Amtmannes 
von 1382(83 bis 1402/03 versehen hat. 
Über die Gründe seiner Amtsniederlegung haben wir keine Nilchrlch1.. 
iVlit einiger Sicherheit dürfen wir Rücksichten auf sein Alter angeben. 
Die letzte Urkunde, die Salzkern aUl;stellt, bzw. die ihn persönlich betrifft, 
stammt aus dem Jahre 1412; bald darauf scheint er gestorben zu sein. 
Ulrich Salzkern hat sich also wohl nur aus dem Amt des Burggrafen und 
Amtmannes zurückgezogen, nicht d3gegen ist er als BurgmDnn zu Alzey 
zurückgetreten. Tn dieser Stellung, die als Lehen~verhältnis aufzufassen 
ist, finden wir ihn für die Zeit König Ruprechts (1400-1410) bezeugt ;'6). 

Für diesen Zeitraum findet sich jedoch nicht nur ein Ulrich, sondern 
auch ein Anthonius Salzkern als Al zeyer Burgmann 2g). Ein weiteres I\Iit
glied dieser Familie lernen wir 1405 kennen. König Ruprecht präsentiert 
dem Abt und Konvent des Klosters Horrenbach (Hornbach bei Zwei
brücken) den "Petrus Saltzkern de Altzeya" "). Ob es sich bei Anthonius 
und Petrus um Söhne Ulrichs handelt, wie man den ZusammenhiingelT 
eier Erwähnungen ihrem zeitlichen Verhtiltnis nach vermuten könnte, 
oder in welchem Verwandtschaftsverhältnis die genannten Salzkerne 
sonst stehen, läßt sich auf Grund unserer Quellen leider nicht allsmiJchen. 
Im Jahre 1400 hatte Vlrich Salzkern dem Grafen Friedrich von Leiningen 
1500 n. gegen eine jährliche Zinsz:.lhlung von 75 fl. - elie typische Form 
des Rentenkaufes - verschrieben. Als Pfand setzte der Graf dagegen elle 
Dörfer Zell-Harxheim. Kyoffern (= N iefernheim), Ilmesheim und Olters
heim. Diese Orte sollen im Falle der Nichtbezahlung der Rente mit ihren 
Leuten und Zugehörigkeiten an Salzkern verfallen sein 'S). Daß als 
l\'Iitsiegler dieser Urkunde auch Abt und Konvent des Klosters Hornbach 
erbetE:n wurde, läßt vermuten, daß die Familie S,(jzkern in einem näheren 
Verhältnis zu diesem Kloster gestanden haben muß. Im Jahre 1407 \'er
kaufen Bürgermeister, Rat und Gemeine der Stadt i\lIainz an den "vesten 
knecht" Ulrich Salzkern von Alzey und seine Erben ein Ewiggeld (d. h. 
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eine jährliche Rente \'on 25 f1. gegen ein Kapi tal von 520 fl. Die Z'ins
zahlung soll in zwei Terminen, am ;3. Dezember und am 15. Juni statt-. 
finden. Bei säumiger Zinsentrichtung muß die Stadt l\Iainz eine Buße 
entrichten. Als Pfand dient das Eigentum der Stadt.. Will Mainz das 
Ewiggeld ablösen, also das Kapital zurückzahlen. so muß die Stadt dies 
14 Tage vorher ;dem Rentenkäufer anzeigen '~'). 
Diese beiden Kapi talien von 1500 f1. und 520 f1. im Gesamtwert von 2020 II. 
bestimmen Ulrich Salzkern von Alzey und seine Ehefrau von Kungern
heim (,." Köngernheim) [lm 27. AUgL~st 1412 zu einer Armenstiftung in 
Neustadt an der H aardt 30). 
Welche Beziehungen Salzkern mit Neustadt verbanden, ist nicht ersicht
lich. Jed enfalls erwies er sieb a ls ein sehr freigebiger Spender für die 
Armen dieser Stad t. Die l\1otivie!'ung der Stiftung zu Beginn des StiftLll1gS
briefes ist aus dem Geist der Zeit konzipiert: "Da w ir gemerdce t und be
dm:ht haben, daß in dieser vergänglichen Zei t nichts Sicheres ist, denn 
der Tod und nichts Unsicheres, denn die Zei t des Toues und wir mit 
dem zeitlichen und vergi:inglichen Gut. das uns der allmächti ge Gott, 
unser Schöpfer verliehen hat, unser Seelenheil m eynen zu sch:lffen: 
so h<lben wir mit Gesundheit unseres Leibes, rechter Vernunft und 
Wissen, und auch mi t wohlfürbedach ten Muthe und Ruthe dem <l I1, 
miichtigen Gott unserm Schöpfer und seiner werten Mutter, der rein e ll 
Jungfrau. Marien zu Lobe und zu Ehren und all en gläubigen Seelen 
zum Troste und zu Hülfe ein wenig Almos en gem acht , geselzt, ge~ 
s tift et und geordnet" Ol). Diese Stiftung erstellten sie mit Gunst und; 
'Willen des Pfalzgrafen Ludwig IU., ihres lieben Herrn. Der ji.ihrliche 
Zinsertrag des gestifteten Kapitals in Höhe von 101 f1. (aus '75 und 20) 
soll "zu ewigen zyten" fü r 13 I-Iausa rme, "die nid bedeln gehnd", verwen
de t werden. Von diesem Geld sollen die Almosenempfänger Uiglich 
erhalten : ein "begwemelich" Brot, eine h albe M<lß Wein une! zwei Ei er, 
oder anstatt der Eier Speck oder Butter. In der Fastenzeit soll jeder, 
einen Hering erhalten. Stirbt von den 13 Armen ein,"r oder mehrere, so 
sollen sofo rt ebensoviele <lndere ehrsame Hausarme, die ebenf:l ll s nicht 
betteln gehen sollen, an ihrer Statt eingesetzt werden und ZWill' nuf Le 
benszeit, falls sie sich ehrbar und redlich halten. Die ersten 13 Almosen
empfänger sind von den Stiftern ausgewählt worden, Ersatzleule werden 
in Zukunft von den Verwnltern bes timmt. 
Die Stiftung wird verwaltet vom Schultheißen, einem der (be ic1en) Bür
germeister und einem Kirch engeschworf'nen zu N eus tad t. Die Vergütung 
für die drei Verwalt er wird ebenfalls aus der Stiftung bestritten; sie 
betragt 2 fl. für jeden pro J <l hr. Der Dek<ln des Stiftes Neusl8c1t, ei er 
dortige Viztum und der Landschreiber, mit deren ~Nis sen und H8t elie 
Einsetzung der Stiftung geschah, werden als ein e Art Aufsichtsrat be
stellt. Diesem haben die drei Verw<lJter über den Almosenet8t von 101 f1. 
jährli che Rechnung zu legen. Sollte der Betrag nicht aufgebruurht wOHlen 
sein, so sollen dafür Speck oder Butter gekauft und unter die 13 Armen 
gleichmäßig verteilt werden. Wenn der Gültbetrag yon 101 fl. ganz oder 
teilweise zurückgekauft wird - bei der IVIainzer Rente war .i<l diese IVIög
lichkeit mit 14 tägiger Kündigungsfrist <lusdrücklieh vor gesehen -, so soll 
ten alle 6 Aufseher das Kapitai sofort wieder möglichst gut anlegen; 
das Stiftungskapit<ll sollte nie zu anderen Zwecken verwendet werden.Am 
29. August 1412 bestätigte Pfalzgraf Ludwig IU. die Almosenstiftung Salz
k erns, dessen Stiftungsbrief vom 27. des lVIon<lts ,vörtlich eingerückt is(3"). 
Die Urkunde w urde besiegelt von Ulrich S<llzkern; sei ne Fr<lu Else von 
Köngernheim bat Magis ter Rabenolt von D8nneberg zu siegeln ; ferner 
siegeln der Dekan des Stiftes Neustadt, Johann es von K alwy, der Viztum 
zu Neustadt, H<lmmann von Sickingen, und Bürgermeister und Rat zu 
Neustadt. Pfalzgr<lf Lud wig gewähj't den Stiftun gsyerwaltern das Recht, 

Wein und Korn nach Bedarf zu kaufen und diese Güter zu Stiftungs
zwecken frei und unbeschwert (\'on Zoll) in die St<ldt einzuführen. 
Salzkerns Stiftung muß in Neustadt in bestem Ansehen gestanden und 
beispielhaft und anregend gewirkt haben. Bald nach der Gründung mull. 
eine Zustiftung für einen 14. Armen erfo lgt se in. Denn als die Frau 
Christiana, Ehefrau des Heinrich ', Reinbot, der 1392 St<ldtsehultheiß zu 
Speyer geworden und 1439 gestorben war, neben <lnderen Stiftungen. 
auch zwe i Pfund Hell er stiftete als Beitrag ,,<ln d<ls Almosen, das Ulrich 
Saltzkern hie gemacht h a t", sollen damit die 14 _'\rmen, die das Almosen 
empfangen, bedacht werden "). Die Austeilung dieser Stiftung zur Ver
besserung der Lage der 14 Almosenempfännger wird freili ch von der 
Erfüllung kirchlicher Frömmigk eitsübungenn durch jeden einzelnen ab
hängig gemacht .1). Der Stiftungsbrief Salzkerns und seiner Fruu wird 
1502 vom Schultheiß, Bürgermeister und R<lt der Stadt Neustacli in einer 
Bestätigungsurkund e ,inseriert ") . 
Im J'ahre 1534 st iftete P e ter Wernher von Theinm', ein Kanonik er ' 
des Neustadter Stifts, 180 f1. , um einen weiteren, nach unse re r Zahlun g 
deD 15. Armen aus dem Zinsertrag im Sinne Salzkerns mit den gleichen 
Gaben zu bedenken .'). Neben weiteren Stiftungen, die in der g leichen 
Urkunde gemacht werden, läßt Junker H<lns von Altdorf, gen,llInt von 
Kropsburg, dem Salzkern - Almosen 9 f1 . zugute kommen. Doktor All ,lm 
Wernher von Theinar , der Bruder des obigen Kanonikus, OrdilHll'illSI 

zu Heidelberg, stiftete 1535 zur Unterhaltung eines 16. H<lusa rm en 20(1 
fl. 'i). 
Man sieht, die kirchlich - humanitä re Tat Salzkerns war sehr fl'll chlbar 
und wirkte noch lange über seinen Tod hin<lus. Das Salzkern - Almosen 
war im 16. J ahrhundert zu Neustadt eine der fünf in sich abgeschlosse
nen und besonders verwalteten Stiftungen. Als in Neustadt in elen Jahren 
1602/03 ein Siechen - oder L<lzaret thaus errichtet wurde, wurden di esem 
u. a. auch die Gefälle des Salzkern - Almosen einverleibt 38). 

Ohne Zweifel dürfen wir bei Ulrich Salzkern von einer großen Sp,llln
breite seines Lebens spr echen. 'Wenn m <l n die Verbrennung der GcI'un
genen als grausam bezeichnet, muß m an sich Kriminaljust iz lind S lraf
vollzug im Mittelalter, aber auch in der Neuze.it bis ins IB. Jahrhull-' 
dert vor Augen halten. Damit bleibt j ene Ta t immer noch ungehe uer-, 
li eh, aber eigentlich nicht so sehr in ihrer Art - Verbrennung w1lr e in e. 
gängige Bestrafungsart -, als vielmpl)r in ihrem Ausmaß, duß e~ glei ch 
einer ganzen Gruppe geschah. Die kirchli che Stiftung Salzkerns ,11s Heue 
und Mittel zum ewigen H eil zu bezeichnen, ist nicht f<llsch ; <lIKr e~ isL 
weniger ein individuelles Schicks<ll, als vielmehr Ausdruck der ge lsligen 
Haltung einer ganzen Epoche. Das schli eßt nicht aus, in SOl lzkern l'inen 
in seiner Zeit frommen und kirchlich gesinnten Mann zu sehen, für den 
wir ihn ohne Zweifel halten müssen. 
Ulrich Salzkern, al s eine historische Gestalt auf ihren geogn1phischell 
und geistigen Raum und Wirkbereich beschränkt, sch eint un s indiviclu
elle Züge genug zu besitzen, di e das biographische Interesse wecken, 
und gleichzeitig so viel Typisches zu haben, um in ihm den Hcpr iisen-. 
tanten hi storischen Lebens seiner Kategorie zu sehen. Seine Al mosen -. 
stiftung gehört dem beginnendel! 15. J ahrhundert an, dem J ahrhllnder t, 
in dem sich immer stä rker geistige und r eligiöse Wandlun gen, zum Teil 
krisenhaft, vollziehen, die schließlich zu den r eligiösen und kirchlichen 
Umbrüchen des 16. Jahrhundert~ fühLen. Ob man bei der Betrachtung des 
Lebens von Ulri ch S<llzkern jenen Hinte rgund schon mits ehen dm'f ocle r 
muß, möge als Frage hi er stehen bleiben . 
Anmerkungen: 	 I 

1. 	 Vgl. (; e rstn cr, Huth , pie Ge.chichte der lothringi>che n und rhcini,cheu 1'1"lz , 
g,rnlschalt von ih ren Anfängen bis zur Ausbildunu des Kurrerr itoriulU:t Pi <1 1 ~. 
Hhcini scbcs Archiv ~O (19H). b es. 3. 
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Ober d e n ,\ ufh'll1 <ic.s pL:.J1zgr;Hlit:hen Tcrritorium~ um Alzcy s.. Dijbn, Gcorg Fril'rI-. 
rleh. Ut:Hdlfc zur Tcrritori.:tlgcs c-l\i c btc lle::; LancH.. re lses A lzey, Dt ::l~ . i\l ilillz l~I;)li. 
.\11.1inzo"r Abli aJlu!un gt'n '1.lH IllittlCrt"n und neUl'ren (.."" sc hic.ht o 1. 19.3U, hc-l\. 57 H. 

2. 	 F ür d ie .Jahre r:".f ;1-1 ':"ili c r gOlh dt' r jährlich J urdl :lrhnittll t hc '::ielHtt'llJlIgst:rtrilg 
hci d en Oher[lI11t drtt C; CfHll:r:sll cl m SI) 7611 [I. , :\lz~y .39636 11., llc idc lbt'rg: ,5U -t22 rl., 
t\(, lI~t i.l tlt 5ti 2iU !l .. •dIe anderen Xtl\ tf' f lage n uarunt("r. Gl'IH:rililand~s .. rdd v I"'.lrl~
ruhe i7 lSü97 . 

3. '''iddcr, J uhi\lln Uu ·ndn. \"er s uc h d:.\er \'ol1~ tii n « Ii i!t' Tl gcogTilUhi :)ch-hh"itorL-chl'll He 
~chrcibuu{! d e I' l~ ur rO r:itlidH~ 1I Pf il lz uni Hhein, I V Hde.~ J rm. u. L pz. 17i1ii, Ill, 51'.!. 

-4. [n der" Lls tc de r Ah:c}cr \ll1tmlin n c r :Jci \VitJdl'r 1I. <.1. O. 111 , 512 rr . "",,'d,,kerll 
5. 	 Klll:h. ,J.,. u. \\ ill e , J., nc gt!~ü.. n der Pfalzgrafen be i Rh t!.In (12 14-1410) II Dde., 

111{~ -i rr.. 1l51-t2 : l aaZ I 7, 
[;. K" d l- \\ lIlc 1,5151): 13113 :\ 11 :;0 . 
... 	 n ÜU s8cr. Lud w ig. Ge schidHc der rhcjnhchcn plalz nneh , ihren l)oliti sc!"wn , kirchli 

d u n lind lil l! nlri~l'h t: n \ · ~~rllü]tnb~l'n. I h \ id l'1b cf1! l IH:5, 2 Ud<.::.) 1, Uf.! 11. \V. j\1L'~~er
~ehlllidt, Der rlieilli lt che ~l iid tcbund von 1 .:,Hjj-l :Jß~. " i~~. :\I,ulJurg: JUIJG. 

ö. 	 I'""I<-Willl' I 6~liU, 13UB V1113 
~I. Bö 118SC r L 18~. 

In. I'"ch-Will e J. 51~1. 
:l1. De i Ha uoser l, lU} I. 
12. 	 '-iM'h der Stfitltci.'il T(lnik Mll in z J. 3?~ zit. bel J~och-Will e .1 !5171. 
1:). 	 Dur cr~t 138'.1 g-c~c h l o :IHHHlII! "riede vub dtn Städten zwa r fhrc Gd;:ln gt~l1en ;f,lIrilC'k 1 

l egte ihnl! n 1.1lJc r 6U OQU 11. ~Ch':lth!o IU:I' :wtz ~o die Plillzg:r~lrcn ':Iu(j t1 üu!i~l'r l,llH 
An 111. ;j6. 

1 ... 	 Zu dieser E l11sicht muß m lln b e·i l.Jl1rehsicht der nep:e~len komm e n; außtrdcl11 sprc
cbt:n Gründe: ':HI;) der H~ l:h bll r<l x r :o:\ jener Zeit tür ein solchc~ Yerfahren. 

13. 	 lIaut1!~t.:lab,jl l'c:hiv .\ l tltH IIl:.n , \b L (; ch c illlcs I-LwsLlrchiv. Obti ramt :"lellSt~Hlt I"\r. ltlij 
au~ eh'r Di t:n tStycrpfJit:htunl! e;nc:i :'\elHitadlcr .-\m HnU JJIH' ~ v on 1·H7. 

16. 	 K och-Will e I ooH : 1 39~ \' U 22. 
17. K0ch-'~ 1lJc 1,63M. 

]11. Ko ch-lt ,Ue 11 'lJ ti46; I-tOi' VI :10. 

EI. ri ne M nnll&Olnhd w [)r ein ]~ aJJ(hr:a!.~ und bezeichnet die F15che, die cill ~1'1II11 '1111 


ei nem T up" mii\ !ü l1 k onn t e. 
20. 	 Koch- W il le 11 ,2:)72, H02 Vll 13 
21. 	 K rich -" 11 Je 11 '6762: H03 \ [[ 25. 
22. Ko ch- \\ iIlc 11 '39. 

2,). ~ :ll1er. TI. '\1.. Regc!" ten d e r LTrklHHleß fies St<Hltarchi\"!'i ~eust~l(lt iI. d. \Vcin:str.-ßc, 


IG55, (~ I lt. c h.-.chr. ;. A 17", IHO X IU. 
2-1. = :111. 
25. 	 Koch -Will e ll ,'ö;JG5. 
26. 	 Koch- \\' iUe 1 ' ~>62G7. 
27. K uch- WllI e lli39~17. 
:W. Sllucr. \ 17~1. 
19. 	 Sallc r, A 2U: HU7 VI 13. 
:30. 	 S(lllcr , 1\ 2..<1. und HiUJ 1l. AJb;Jo. Aus der .i\uwcn~ti.lt. \ um \Vcrrll'tl lIlid Ll'iH:ll th:!'! 

m itlt"Julterlich c n Nell ~l;:ll!t a. r1. H,l:I r tlt, 1 ~J51~ 11.7 J'r. 
31. 	 :\bg,.cdruckt bPi LCJ8or. Zur G e-sehichtc der ·"f·oh1t5tifrl.:n Stiftungl'n in Ncu!'it,t<1t <I. ". 

Buardt. In: l\'th tellungt.' n dC:i Flistori ~ cl1(!n Ytrein:; dt"' r ' Pfillz lj (l1I~ll) 1-1U;:3. 
32. ':'iauer. A 2~. 


:J;J. Httus 116 I. 

:34. s. Ho ns, 117. 

:35. Gfnernll ..md ( ~n rc h h Karl~rlltH.', K opiQlhuch HlH, lol. lOll H. 

;35. Sauer. A :Hh: 153-1 "I 2':'; nneh Sauer hand eJt f' S :11th ulll Jie Stiitung für den 


~-l. Ar me n. was n hc r n~lch UIl -se rcn obi[!en Au~rü hrungcn nicht g ut Illöglieh i:;t. 
3:'. S~uer•.\ 2"b ; ]5-35 XI 26; nnc.;h Sauer Hl!: den 13. ;-\rIHl'Il. 
30. 	 Lcyser. 5 

,,Immergrün 11 und Siedlungsgeschichte 

von lVIanfred Topp 

In Heft 2, Jahrg. 7, dieser Zeitschrift berichtete Schulrat SPANG über 
die Geschichte der Gemeinschaft "Immergrün" und deren Namensgebung. 
,.Dn wo Immergrün wächst, befand sich in römischer Zeit ein Gebäude." 
Hinter diesem Satz steht die bekannte Tatsache der bodenzeigend,2n 
Eigenschnft von Pflanzen (z, B. zeigen Heidekraut und Besenginster 
saure nährstoff,ll'me Böden an; KalkpI1:mzen sind große Anem one, vie~ 
le Orchideen - bei letzteren denke man nur an den Gau-Algesheimer 
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Kopf). Die Pflanzensoziologie kennt 'seit lnngem Pflanzengesellschaf
ten (Assoziationen) , die stets in Kombinationen bestimmter P Ilanzen
rrrten auftreten. "Cntersuchungen der letzten J a hre in ?\ordele utschland 
ergaben, daß gerade die Acl,er- und Garten-Unkrautgesellschaft2n über 
die Sicdlungsgcschicbte Aufschluß geben können. Sie zeigen unterschied
liche WirtschaItsIormen und An dauer eier landWIrtschaftlichen Boden
be8rbeitung an. Es werden dnher Feld- und Gart;:mstufen innerhalb die
ser Unkrau tgesellschaften unterschieelen. Mit eier Gartenstufe, die in 
drei Untereinheiten gegliede rt wurde, lassen sich Altersgrenzen fest 
legen. Durch y~artierung der Unkrautgcsell schaften kann bei einem Dor! 
der Teil, der älter als l~O,) ist, nbgegrenzt werden. Wirel im heutigen 
Ackerland die Gartcnötufe angetroffen, so zeigt sie in der Regel eine 
nusgegangene Siedlung "n. Ebenso lassen sich durch Unterteilung der 
Acker-Unkrautgescllschaften (Feldstu!en) Schlüsse auf die früh ere Aus
dehnung des Ackerlandes ziehen. IVO Urkunelen und Flurnamen zur i\b
gl"enzung von zur IVüstung gehörigen Ackerflächen versagen, kann eine 
Karte der Feldstuf'en 1\'ei terhelfen. 
Lit<'ratur: T OIen . J .. Obe r einige Ucz iatllUl gen zwi:schen P rI anzen t:oziologie uad Sied
lUllg~gcschit-ht c (Z.. 'O r ,\gr<Jrge~chh:hte und AgriJr~oz.j{Jlogie, Hd. t) / t ~).5H , H. 2, S. ]19-122) 
Dcr:sclbc. Stu fe n. SUmd iHu· u nd Entwiddun J!' n HI J. "I lIl' krrucht- UII J. O arten-l.n k r u u tge 
sl'1l::;chuftcn und de re n UCiIC U[11n t! für Ur· und Sicdlung:-;gcsehichte (\ngewandre Pf1ilH
zcn;'.oziolngic, 16, im Drud e,. 

Aus den Erinnerungen eines Mainzer illuminaten 
während der französischen Revolution 

\"on Ludwig Scheuer 

Johann Anton Scheuer, später Notar in Sobernheim a. d. N ahe, schreibt 
in seinen noch vorhandenen Aufzeichnungen über seine Erlebnisse in 
ßIainz um 1792-98: 
"I'-inchdem ich unter Kurmainzischer Hegierung die Universitäts- und 
Praxis-Cursus als Jurist rückgclegt hatte, wurde ich als :\ccessist 
wohl Referendar nach heutigen Begriffen - in iVIainz angestellt. ;'>Jach 
Einrücken der französischen Revolutionsarmee im Jahr 1792 wurde von 
der Besatzung eine IVIunizipalität eingerichtet. Auf Vorschlag des Ge
meineprokurators bestellte diese für ,die 6 abgeteilten Stadtleile ;<:Ur 
Besorgung der kleineren Polizeifälle (j Distrikts- unel Polizeikommis
säre, elarunter mich. Die Proklamation des französischen Oberbefehls-· 
habers, \velche die Ablegung des Eieles eier Freiheit und Gleichheit for
derte, wurde von uns der Bevöll;erung feierlich bekannigegeb:m ." I) 
Sch. schreibt in seinen Erinnerungen weiter : " Da diese Anstellungen für 
einen jungen Beamten zu unruhig unel gefa hrvoll waren, so beschloß 
ich, die Stadt still zu verlassen unel m;t 2 Geistlichen zum Kurfürsten 
nach Aschaffenburg zu flüchten. "Vir wurden aber nm 21. A pril .1793 un
weit Alsheim 3 Stunden von Mainz von umherstreichenden Dragonern 
angehalten und nach einigen Tagen Arres t, besonders in der Kirche zu 
Guntersblum, von wo ,die Gnade eies höchstseligen Königs stets in unse
rem leidvollen Andenken bliebe, da er - noch Kronprinz - die 3 Flücht
linge, besonder s den allgemein geehrten Professor Blau mit Güte an 
hörte und bedauerte, daß er dermalen Nichts für uns tun könne. E r 
schickte uns aber bald ein gutes Vesperstück mit einem guten Krug Wein. 
Den folgenden TEig wLlrden lVir 3 Flüchtlinge mit noch 30 oder 50 an
deren im Land gemachten Civil-Gefangenen üb er den Rhein und unter 
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den gröbsten l\'Iißhandlungen durch Frankfurt nach der 6 Stunden da
von gelegenen Festung Königstein durch sächsische Dragoner abgeführt, 
wo wir das erste Jahr auf hartem Stroh mit Arrestanten-Kost, d<IS fol
gende 2. Jahr auf eigene Kost und Bett eingesperrt blieben, gleich den 
größten Verbrechern, bis der Vogteibeamte erschien und uns die l"r,lge 
vorlegte, ob wir auf die linke Rheinseite entlassen sein oder noch in 
der Festung bleiben "vollten. 'Wir entschieden uns nach der erfahrenen 
Behandlung für die Rückkehr. Danach wurden wir Anfangs April 1'7g;:; 
durch iVlainz gegen die französischen Vorposten zu Mumbach und weiter 
in das französische Hauptquartier zu Oberingelheim geführt, \\'0 mich 
meine alten Freunde gastfreundlich aufnahmen, die Herrn Professor 
Blau und Vicar Arnsbergel' aber bald nach l\1ainz ihre Reise fortsetzten. 
Da ich kein ßettc\brot essen. noch müßig harren wollte, fand ich bald 
Geschäfte bei dem zu Creuznach etilblierten Ober Agenten und spli ter 
bei der General Landes Direktion zu Saarbrück auf dem Sekretariat und 
nach mehreren Zwischen-Commissionen als Hegisseur auf der Salille zu 
Creuznach und bald danach durch Commission vom 17. Thermielor Jahr 4 
(4..'\ugust 1796) als Reeeveur de l' Enregistrement et Domaines zu 
Oppenheim Anstellung fanel. 
Dann kehrte ich nach IVlainz zurück, wo ich nach einigen Monaten durch 
meine Universitätsfreunde vorgeschlagen die 'friedensrlchterstelle zu 
Wöllstein in der Rheinpfalz erhielt. Zugleich erhielt ich 8 Tage spüler 
die Ernennung als Regierungs-Commissaire bei der Munizipul-Venval
tung des Cantons Sobernheim mit dem Auftrag, diesen zt.: organisieren, 
und den Friedensrichter wie die übrigen Beamten zu \'er" iden und ein
zusetzen. Ich gab deshalb auf vorbemeldete FriedensrichteI'stelle in 
der Pfillz so lieber meine Demission, als mir auch die Stelle des Notars 
zugesagt und bald hernach erteilet worden, ich mich auch bereits dahier 
verehelicht hatte mit der Tochter eines im Land geachteten alten Dom
kapitelischen Beamten, mit der ich bis heute dahier zu Sobernheim lebe, 
nachdem ich zufolge Beschluß ·.des Ober-Regierungs-Commisaires vom 
9. Ventose Jahr 10 und jenem des darauf erfolgten des Präfekten ßouc

queau vom 11. Floreal mich vor einer zu Coblenz eingesetzten Com

mission mit den übrigen Notarien des Departements einer Prüfung un

terziehen mußte, in welcher ich den einstimmigen Beifall aller Prüfungs

ri chtel' erhielt .' . . 

Dahier lebe ich in einer Gottlob eigenen Wohnung mit einigen Grund

stücken und einem ganz geringen Notariat. Später im preußischen Dienst 

als Notar übernommen." 

1} i\nr.h ri"II' ~lninzcr Stndtürehiv hießen die 6 Polizeikommi:5sarc auch ~IProldtlm~tiun:i
reuter". Danacll lind nach einem nuch im ßcsitz seines Crl'nkcls hcfjndlichcn Buntbildej! 
mußten die G Polizcikommissllre die ProklillUiltion zu Pferde in L:niform verkünden . 

Aus Nachbarpublikationen 

Rudolf Jud: Das linksrheinische Korps des k.k. Feldmarschailieuten<:ll1ts 
Hotze im Herbst und Winter 1796. 8°. 82 S. inkl. 8 Tabellen u. 2 Lageskiz
zen. J. D. Sauerländer Verlag, Frankfurt a. M. 1958 ( = Studien zur Ge
schichte deS! Revolutionszeitalters, Heft 1). Teildruck aus der Disser
tation der Phil. Fak. d. Univ. Freiburg (Schweiz). 
Der kriegsgeschichtliche Teildruck aus einer Monographie über den ,.wack
ren Zürcher Hotze" (Schlosser), einen rier fähigsten Generale der öster
reichischen Armee unter Erzherzog Karl im zweiten Koalitionskrieg. 
greift in sorgfältigster Quellenarbeit Forschungen auf, die seit einem 
halben Jahrhundert geruht haben. Denn seit Hüffers Quellen zur Ge~ 

schichte der Kriege von 1'/99 und 1800 (Leipzig 1(00) ist von dem 1739 
in Richterswill am Zürchersee geborenen Hotz - so ist· sein ursprünglicher 
Name - nicht mehr viel in der Forschung die Rede gewesen, und ebenso 
wenig hat man sich mit den linksrheinischen Feldzügen der späteren 
neunziger Jahre beschäftigt, während zu den Ereignissen der Jahre 1792{3 
aus der Karl-August-Forschung (Tümmler, Willy Andr2as) letzthin sehr 
wertvolle Ergänzungen gekommen sind. Das große französische Werk über 
die Revolutionskriege von Chuquet überschreitet das Jahr 1795 nicht und 
daS Werk von Jomini (1820/4) ist stark veraltet. Wie bedeutsam aber die 
Kriegführung für die politische Ent\\'icklung auf dem linken Rheinufer 
im Jahre 1796 war, geht zur Genüge au s der großen Quellensammlung 
von Hansen (Bd. 3. Bonn 1935) hen'or. Im H(Crbst- und Winterfeldzug 
1796 fiel dem Korps Hotze der _'\uftrag zu. von Mannheim aus das linke 
Rheinufer (Südpfalz und Unterelsaß) bis zur Quei chlinie zu durchstreifen. 
Diese begrenzte E pisode wird in der vorliegenden Schrift aus den Akten 
des Wiener Kriegsarchivs sehr minutiös dargestellt und der Be\\' eis er~ 

bracht, daß die vorhandenen' De t 8.ildarstellungen bei dem ßiographen 
Hotzes NIeyer-Ott (185:3) so'.vohl wie in Angelis Werk über die Feldzüge 
des Erzherzogs Karl (189u/7) wie endlich in den "Grundsätzen der Stra
tegie" des Erzherzögs selbst (1814) keine~w€ gs erschöpfend und auch nicht 
durchweg richtig sind. Da die IVIilitärakten sich z. B. auch über Geisel
verhaftungen, Kontributionen und die Stimmung der Bewohner des Opera
tionsgeb:etes verbreiten - die letztere war im Elsaß eindeutig und geschlos
sen feindselig gegen die österreicher (S. 51) -, da außerdem eine Fülle 
von Ortschaften auf dem linken Rheinufer von der Selz bis zur Queich 
vorkommen und in den beigegebenen Karten wie im Register sorgfältig 
verzeichnet sind - z. B. die Niederlegung der Befes t igungen von Ger
mersheim -. wird die kurpfälzische Landesgeschichte aus dem Schriftchen 
Nutzen ziehen und die weitere Auswertung der Wiener Kriegsakten be
grüßen, die der Vf. ankündigt. Leo Just 

Dem in drei Lieferungen erschienenen Band I von E. C h r ist man n : 
"Die Siedlungsnamen der Pfalz" (vgl. Nlittbl. I, H52, S. 4ßf., II, 1953, S.49f. 
und III, 1954, s. 32f.) ist nunmehr Band III gefolgt: Siedlungsgeschiehte 
der Pfalz an Hand der Siedlungsnamen (Veröffentlichungen der Pfälzi
schen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften Band 37, Speyer 1958, 
152 SS., darin 21 Textkarten sowie ein Sachweiser und Namenregister) 
Band II ("Die Namen der kleineren Siedlungen der Pfalz") kommt erst 
später heraus, da die von Chr. unermüdlich betriebene Flurnamensfor
schung, die bereits verschiedene Nachträge zu Band I sowie w ertvolle 
Erkenntnisse des vorliegenden Bandes III ermöglicht, noch die Ermittlung 
einer Reihe älterer NamenslOl-men für Band II erhoffen läßt. Die Ergeb
nisse, die der VerL in 7 Abschnitten gruppiert (Germanische Landnahme, 
erster Landesausbau in der iVIerowingerzeit, weiterer Landesausbau seit 
etwa 750, Siedlungsnamen nach Kirchen, Kapellen, Klöstern; aus G"w~isser
namen bzw. aus Bergnamen entstandene Siedlungsnamen, Umsiedlung 
aus dem Tal auf die Höhe), berühren - wie schon die Kartenskizzen er
kennen lassen - in einem spürbar€n und sehr fördernden Umfang(C auch 
Rheinhessen; als Beleg hierfür seien aus dem Register folgende (auch 
Biiche ur.d WÜ_tungen einschließende) Namen genannt: Alsheim, Alzey, Ap
pel, BellE.nheim, Eodenheim, Budenheim, Freimersheim, Fürfeld, Rommers
heim, Gonsenheim, Groß-Winternheim, Hilleshe;m (nicht Hillensheim), 
lVlainz, Selz, Udenheim, Wachen heim, "Viesbach, Wonsheim und Worms. 

L. Petry 

163 162 



Aus dem Deutschen Archiv für Erforschung des Mittelalters 14, J.958, sei 
hingewiesen auf den Aufsatz von Edmund E. Stengel, Die Entstehung dn 
Kaiserchronik und dEr Aufgang der staufischen Zeit (S. 3g5-4l7). Stengel 
findet z u einer neuen Datierung der Chronik des Regensburger Geistlichen 
und benutzt als \\'ichtiges Argument die bisher (\\'eH nur in einer Hand
schrift überlieferte) wenig beachtete Anspielung auf die Ermordung de5 
lVfainzer Erzbischofs Arnold ven Selenhofen am 24. Juni 1160 (S. 410 In -
Welfgang I\Ietz, Beobachtungen zum Lorscher ReichsgutU1:bar (S.471-4el). 
setzt diese Quelle als wahrscheinlich noch vor 830 entstanden an; außu
dem bespricht e r d ie Stelien, welch.e sich a uf I'\ierstein und Worms 
(mit Wiesoppenheim, H orchheim und Weinsheim) beziehen; auf die Stel
lung der Pfalz 1ngelheim in den Streitigkeiten Ludwigs des FrommE'n 
mit seinen Söhnen nach 830 fillt neues Licht. A. Gerlillh 

In erfreulich kurzem Abstand sind Ende 1958 die Bände 15 und 16 der 
,.Beiträge zur Geschichte der Stadt :Hainz" erschienen. Auf Band 16 (über 
die iVIair.zer Kartause) kemmen wir im nächsten Heft unseres I3lattes zu
rück. Die \'eröifEntlichung von Band 15 (Joachim Fis ehe r: "Frank
furt und die Bürgerur.ruhen in l\Ia in z 1332-1462", 131 SS., Dl\l 6.50, ,\ us
lieferung durch die Stadtbibliothek 1\'l ain2) \\'urde dadurch erlelchte:ct, 
rlaß sie gemeinsam mit dem Frankfurter Verein für Geschichte und Lan
deskun de zugl eich im H eft 46 des "Archivs für Franldurts Geschichte 
und Kunst" (Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt a. iVI.) stattfand. Fischers 
Buc:h is t zunächst ein neuer eindringlicher Beleg für die häufige Er
fahrung, daß wichtigste Aufschlüsse zur Geschichte einer Stadt gerade 
in auswärtigen Archiven zu finden s ind, und somit eine ausgesprochene 
Ermunterung der stadtge schichtlichen Forschung von Mainz, das an fr em-. 
den Orten schlummernde Quellenmaterial p lanmäßig zu erschließen. Mit 
einer Fülle \'on Gestalten (RatSherren aus dem Patrizült und den Zünf
ten, G läubigern aus den !\achbu.rstädt~n) und m it schlüssigen Zahlemm
gaben (darunter ein anregendes Diagramm über Zahl, Häufigkeit und Lauf-· 
zeit der Malnzer Gülten auf der Stadt Frankfurt) veransC'haulicht der 
Verfasser den unaufhaltsamen Abstieg von der angesehenen Position 
einer Quasi-Reichsstadt des H. Jahrhunderts zu dem hoffnungslos ver
schuldeten, von inneren Unruhen aufgewühlten Gemeinwesen des 15. 
Jahrhun derts, das - noch vor der verhängnisvollen Überrumpelun g des 
28. Oktober 1462 - bereit ist, seine Freiheit an zahlungswillige N:::ch
barstädte zu verkaufen. Von c.nderen rhl"inhessischen Orten begegnet fast 
auf j eder Seite Worms als ratende. zu Schuldkonierenzen herangezogene, 
aber mehrfach sich versagende Schv,eoterstadt, ferner gelegentlich Op
penheim als Exilort aus l\Iainz ge\\'ichener Ratsherren bz\V. als Te.~ l

nehmer an Vermitilungs- und SchlichLungsversuchen sowie e inmal Bin
gen anläßlich eines Streikes der iHainzer Bäckerknechte. die in Kastel 
an eine mittelrheinische Solidarität gegen Streikbrecher appellie r en. 

L. Petry 

GRüNER RHEIN 

ROTE ERDE 7IathenI:Jeim 

GOLDENER WEIN 


Das Dorf des 


"Fröhlichen Weinbergs" 


Ein beliebtes Ausflugsziel ! 


Barocke St. Gereonskirche - 200 jähriges Fach

werk-Rathaus - Geburtshaus des Dichters earl 

Zuckmayer Mahnmal üb.er dem Strom 

Ortsmuseum Rheinhöhenweg Dezente 

Gaststätten Bekannte Weingüter. 

Heimat- u. Verkehrsverein e. V. Nackenheim 
Herausgeb. d. Nacl<enheimer heimatkund l. Schriftenreihe (Bisher 11 Hefte erschienen) 
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